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Lande errichtet sein müssen, ohne daß deshalb alle Häuser so geAvesen sein
müßten, da natürlich daneben Wohngruben und Primitivhütten bestanden
haben werden. Die Priorität der Peripterosform wird auch dadurch gestützt,
daß selbst im trockenen Syrien bis ms 14. Jahrhundert Pfahlhäuser existierten,
und wenn Spuren von solchen im Nildelta fehlen, so liegt das nur an der
tiefen Verschlammung. Daß der ägyptische Tempel aber sich weiter vom
hölzernen Urbild entfernt bat als der griechische, beruht auf einer völlig um
gestaltenden Stilisierung, im übrigen fußen aber hier wie anderswo auch die
Vorstellungen vom Jenseits als eines auf Säulen ruhenden Himmels mit einer
Leiter offenbar auf denselben alten Wohnverhältnissen.

Wie der einmal angeregte Gedanke weitergewirkt hat, beweist der Um
stand, daß Fuchs den Säulentempel auf das rumänische Bauernhaus, Muchau
auf einen germanischen Bretterbau auf Pfählen über einer Quellgrotte,Pastor
auf das germanische Pfahlhaus zurückführen wollen. Daß endlich Hentschel
den neolithischen Menschen der dänischen Inseln der Südsee entstammen läßt,
weil dort der Pfahlbau noch heute Bautypus ist, lehnt der Verfasser als un
berechtigte Schlußfolgerung aus seinen Ausführungen selbst ab.

Prof. Walter-Stettin.

42. Ernesto Cozzi: La vendetta del sangue nelle Montagne dell’
Alta Albania. Anthropos 1910, Bd. V, H. 4, S. 654 687.

Während die Blutrache in Montenegro durch den Fürsten Danilo unter
drückt worden ist, gilt sie in Albanien noch immer als allgemein anerkannter
Rechtsbrauch, wie Verfasser darlegt. Die Statistik der Fälle, die Cozzi gibt,
entspricht der vonNopcsa. Die Blutrache soll nach Cozzi in der Regel nur
Männer bis zum 2. und 3. Verwandtschaftsgrade treffen, nicht Frauen und
Kinder. Verpflichtet sind dazu auch der Gastfreund, der den Mörder be
herbergt, und die Bürgen eines diesem bewilligten Waffenstillstandes, wenn
trotz ihres Schutzes jener getötet wird. Im Falle friedlicher Einigung der
Parteien wird das Gewohnheitsrecht des auch von der türkischen Regierung
anerkannten Kanuni Lek Dukadzinit angewendet. Weiterhin verbreitet sich
Cozzi über die Art und Weise der Ausübung der Blutrache unter Anführung
von einzelnen Fällen, über die Vergehen, die sie bedingen, wie z. B. Ehebruch,
Schändung, Mädchenraub, Schläge, Schmähungen, Verletzung des Gastfreundes,
Bruch eines Heiratsversprechens u. a., über die Möglichkeit gesetzlicher Ahn
dung und die Bemühungen zu ihrer Beseitigung seitens der Regierung und
der Geistlichen. Zum Schluß teilt Verfasser eine Anzahl von Klageliedern,
die beim Begräbnis von Opfern der Blutrache gesungen wurden, im albanesi-
schen Urtext und italienischer Übersetzung mit. Byhan-Hamburg.

43. Eugène Pittard: Contribution à l’étude anthropologique des
Serbes du Royaume de Serbie. Rev. de l’Ecole d’anthropol. de
Paris 1901. Année XX, p. 307—311.

Auf seinen verschiedenen Reisen auf der Balkanhalbinsel hat Verfasser
auch 60 Serben des Königreichs Serbien, die sich als Gelegenheitsarbeiter in
der Dobrudscha aufhielten, gemessen. Die mittlere Größe dieser Leute be
trug 1,655 m (Max. 1,83, Min. 1,52); diese Zahl ist viel niedriger, als die
von Deniker auf Grund der Messungen von Lazarewitsch (1107 Mann!)
angegebene, die 1,709m betragen soll, nach Pittard aber auf 1,699 m als
Mittel reduziert werden muß. Die Serbo-Kroaten Bosniens und der Herze
gowina sind noch größer, nämlich 1,72 (mit 70 Proz. „Großen“), die
Bulgaren dagegen nur 1,665 m (Wat eff), die Rumänen endlich 1,66 m groß.


